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1. Vertragsgegenstand 
 Verwender dieser Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen („AGB“) ist die Proalpha GmbH, einge-
tragen im Handelsregister Amtsgericht Kaisers-
lautern unter HRB 31613, und deren verbunde-
nen Unternehmen i.S.d. §§ 15 ff. AktG („Proal-
pha“).  

 Gegenstand dieser AGB sind neben den AGB für 
die Proalpha Cloud ergänzende Vertragsbedin-
gungen für die mit Kunden („Kunde“) vereinbarte 
Nutzung von Proalpha Field Service Manage-
ment (nachfolgend nur die „Lösung“ genannt).  

 Die vorgenannten AGB werden in ihrer zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung 
durch Bezugnahme im Angebot von Proalpha 
Vertragsbestandteil. Das Angebot, die AGB und 
alle weiteren in Bezug genommenen Dokumente 
bilden das Vertragsverhältnis zwischen Proalpha 
und dem Kunden ab („Vertrag“). Der Vertrag 
kommt durch Gegenzeichnung des Angebots 
durch den Kunden oder eine andere Annahme-
erklärung des Kunden zustande. Die AGB gelten 
auch für zukünftige Aufträge oder Angebote, 
auch wenn diese nicht mehr explizit auf die AGB 
Bezug nehmen.  

 Bei Zweifeln und Widersprüchen gelten die ein-
zelnen Dokumente in folgender Rangfolge: 

 Das Angebot inklusive aller Anhänge, 

 die AGB für die Nutzung von Proalpha Field 
Service Management, sowie 

 die AGB für die Proalpha Cloud. 

 Der Vertrag regelt den Vertragsinhalt ab-
schließend, unter Ausschluss anderer ver-
traglicher Bestimmungen, wie etwa mündli-
che Vereinbarungen oder AGB bzw. Ein-
kaufsbedingungen des Kunden. Proalpha 
widerspricht solchen Vertrags-bedingungen 
des Kunden ausdrücklich. 

2. Leistungsumfang 
 Sofern nichts anderes vereinbart ist, stellt Proal-

pha dem Kunden die Lösung im Rahmen des 
Vertrages in Form von zeitlich befristeten Benut-
zer-Abonnements zur Verfügung. Die verein-
barte Anzahl der Benutzer-Abonnements wird 
im Angebot festgelegt. Hierfür gilt, dass 

ein Benutzer-Abonnement ausschließlich 
für einen benannten Benutzer („named u-
ser“) gilt.  

a. weder zeitversetzt von verschiedenen 
oder zeitgleich von mehreren Benut-
zern genutzt werden darf. 

b. an einen neuen Benutzer übertragen 
werden darf, wenn dieser an die Stelle 
des früheren Benutzers tritt, der keinen 
Zugang zu der Lösung mehr benötigt.  

c. maximal die im jeweiligen Angebot an-
gegebene Anzahl von Benutzern, für 
die ein Benutzer-Abonnement verein-
bart ist, auf die Lösung zugreifen darf. 

d. weitere Benutzer-Abonnements im 
Laufe der Abonnement-Laufzeit zu 
denselben Konditionen wie für die be-
reits bestehenden Abonnements von 
dem Kunden nachbestellt werden kön-
nen. 

e. Nachbestellungen von Benutzer-Abon-
nements am selben Tag wie die erst-
mals bestellten Benutzer-Abonne-
ments enden und daher zeitanteilig ab 
Bereitstellung bis zu diesem Beendi-
gungstermin abgerechnet werden. 

 Proalpha stellt die Lösungen gemäß Angebot 
durch Bereitstellung des Zugangs zur Lösung 
und Überlassung der notwendigen Zugangsin-
formationen für den vertraglich vereinbarten 
Einsatz und Zeitraum zur Verfügung. 

 Die Erfassung oder Übernahme von Daten (Mig-
ration) sowie ähnliche Vorarbeiten einschließlich 
Einrichtung, Konfiguration und Anpassung der 
Lösung an die spezifischen Anforderungen des 
Kunden (Customizing und Implementierung) so-
wie Installationsleistungen beim Kunden, Schu-
lungen, und/oder Training gehören nicht zum 
Leistungsumfang dieses Vertrages. Es handelt 
sich um reine Nutzungsgebühren ohne Dienst-
leistungen  

 Der Kunde hat überprüft, dass die von ihm aus-
gewählte Zusammenstellung der Lösung seinen 
Anforderungen und Bedürfnissen entspricht und 
erkennt an, dass die vertraglich geschuldeten 
Leistungen weder an die Bereitstellung künftiger 
Funktionalitäten oder Features geknüpft noch 
von mündlichen oder schriftlichen öffentlichen 
Äußerungen der Proalpha zu künftigen Funktio-
nalitäten oder Leistungsmerkmalen abhängig 
sind. 

 Während der Laufzeit des Vertrages hat der 
Kunde jederzeit die Möglichkeit, auf seine Daten 
zuzugreifen, sie zu entnehmen und in einem 
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Standardformat zu exportieren. Vor Vertrags-
ende obliegt es der Eigenverantwortung des 
Kunden, einen abschließenden Export seiner Da-
ten aus der von Proalpha zur Verfügung gestell-
ten Lösung durchzuführen. Nach Vertragsende 
löscht Proalpha die auf den zum Hosting der Lö-
sungen eingesetzten Servern verbliebenen Kun-
dendaten, es sei denn, Proalpha ist zur Aufbe-
wahrung nach geltenden Gesetzen berechtigt. 

3. Nutzung der Services 
 Der Kunde ist zur ordnungsgemäßen Eingabe 

von Kundendaten in die von Proalpha bereitge-
stellten Lösungen verpflichtet. Insbesondere ob-
liegt es dem Kunden, 

a. für die Richtigkeit, Qualität, Integrität, 
Rechtmäßigkeit, Verlässlichkeit und Re-
levanz der Kundendaten und für die 
Rechtmäßigkeit der Erhebung und Nut-
zung der Kundendaten im Rahmen der 
Lösungen von Proalpha, Sorge zu tra-
gen;   

b. sicherzustellen, dass die von Proalpha 
erteilten Anweisungen zur Datenverar-
beitung den geltenden Gesetzen und 
Vorschriften zum Datenschutz entspre-
chen; 

c. im Rahmen des wirtschaftlich vertret-
baren jedoch mindestens dem BSI IT-
Grundschutz entsprechend für die Auf-
rechterhaltung angemessener Sicher-
heitsstandards für die Nutzung der Lö-
sungen sicherzustellen. Dies gilt insbe-
sondere dafür, den unbefugten Zugriff 
auf die Lösungen und deren unbefugte 
Nutzung zu verhindern (z. B. durch si-
chere Verwahrung der Zugangsdaten) 
und im Falle eines unbefugten Zugriffs 
oder einer unbefugten Nutzung unver-
züglich Proalpha zu informieren. 

 Der Kunde ist dafür verantwortlich, die von 
Proalpha bereitgestellten Lösungen vertragsge-
mäß zu nutzen und wird  

a. die erforderliche Infrastruktur (z. B. IT-
Umgebung, Internetanschluss, Daten-
leitung etc.) zur Nutzung der Lösungen 
in einem für ihn erforderlichen Umfang 
zur Verfügung stellen und deren Funk-
tionsfähigkeit aufrechterhalten; 

b. dafür Sorge tragen, dass die jeweils 
neueste Version der Lösungen genutzt 
wird, soweit dadurch die Leistung der 

bei ihm im Einsatz befindlichen Lösun-
gen nicht vermindert wird,  

c. die Lösungen ausschließlich Benutzern 
zur Verfügung stellen, die von einem 
Benutzer-Abonnement oder vergleich-
baren Lizenzen (z. B. für die Nutzung 
von Customer und/oder Partner Porta-
len) erfasst sind und keinen sonstigen 
Dritten zugänglich machen, sofern dies 
nicht ausdrücklich im Angebot gestat-
tet ist; 

d. die Lösungen Dritten nicht verkaufen, 
weiterverkaufen, vermieten, verleasen 
oder unentgeltlich überlassen, sofern 
dies nicht ausdrücklich im Angebot ge-
stattet ist. Dies gilt auch für Teile der 
bereitgestellten Lösungen; 

e. die Lösungen nicht nutzen, um rechts-
verletzende, ehrenrührige oder sons-
tige rechtswidrige oder unerlaubte In-
halte zu speichern oder zu übermitteln, 
einschließlich kinder- und jugendge-
fährdender Inhalte oder Inhalte, die 
Persönlichkeitsrechte oder sonstige 
Rechte Dritter verletzen; 

f. die Lösungen nicht nutzen, um böswil-
lige Codes zu speichern oder zu über-
mitteln; 

g. nicht die Integrität oder Leistungsfähig-
keit der Lösungen oder der darin ent-
haltenen Daten Dritter beeinträchtigen 
oder stören, insbesondere die Daten 
und Informationen vor Eingabe auf Vi-
ren oder sonstige schädliche Kompo-
nenten prüfen und hierzu dem Stand 
der Technik entsprechende Viren-
schutzprogramme einsetzen; 

h. keine Spam- oder Massennachrichten 
oder unerwünschte Nachrichten in Ver-
letzung geltender Gesetze verschicken; 

i. nicht versuchen, sich unbefugt Zugang 
zu den Lösungen oder damit zusam-
menhängenden Systemen oder Netzen 
zu verschaffen; 

j. unbeschadet der von Proalpha über-
wachten und/oder durchgeführten Da-
tensicherungen selbst für die Datensi-
cherung sowie die Eingabe und Pflege 
seiner zur Nutzung der Lösungen erfor-
derlichen Daten und Informationen zu 
sorgen und 
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k. sicherstellen, dass alle Benutzer Kennt-
nis von den vereinbarten Pflichten er-
langen sowie diese einhalten. 

4. Mitwirkungspflichten 
Der Kunde testet die von Proalpha überlassene 
Lösung in einem dem Kunden zumutbaren Um-
fang auf Mangelfreiheit, bevor er mit deren pro-
duktiver Nutzung beginnt. Der Kunde trifft ange-
messene Vorkehrungen für den Fall, dass die Lö-
sung ganz oder teilweise nicht ordnungsgemäß 
arbeitet, z. B. durch Datensicherung, Störungsdi-
agnose und regelmäßige Überprüfung der Er-
gebnisse. 

5. Drittanbieter 
 Zusammen mit den von Proalpha zur Verfügung 

gestellten Lösungen kann der Kunde Fremd-Ap-
plikationen nutzen. Wünscht der Kunde die Nut-
zung solcher Fremd-Applikationen im Zusam-
menspiel mit den von Proalpha zur Verfügung 
gestellten Lösungen, muss dies und das Recht 
sowie der Umfang des Drittherstellers auf Daten 
des Kunden, die in den Lösungen von Proalpha 
gespeichert sind, zugreifen zu dürfen, vorab mit 
Proalpha schriftlich vereinbart sein; die Textform 
ist hierfür ausreichend. Der Erwerb und die Be-
schaffung solcher Produkte und Leistungen Drit-
ter, insbesondere Anpassungs-, Implementie-
rungs- und sonstige Beratungsleistungen sowie 
der Austausch von Kundendaten zwischen dem 
Kunden und dem Drittanbieter erfolgen in jedem 
Fall ausschließlich zwischen dem Kunden und 
dem betreffenden Drittanbieter. Proalpha über-
nimmt keinerlei Haftung oder Support für Pro-
dukte und Leistungen Dritter, unabhängig da-
von, ob diese von Proalpha als „zertifiziert“ oder 
anders bezeichnet werden.  

 Der Kunde hat die Möglichkeit, den Zugang zu 
Kundendaten durch Anbieter von Fremd-Appli-
kationen zu beschränken, indem er Benutzer da-
rin beschränkt, solche Fremd-Applikationen zu 
installieren oder zu aktivieren. Für den Fall, dass 
der Kunde Fremd-Applikationen zur integrierten 
Nutzung mit den von Proalpha bereitgestellten 
Lösungen installiert oder aktiviert, erkennt der 
Kunde an, dass Proalpha, so weit erforderlich, 
den Anbietern dieser Fremd-Applikationen 
möglicherweise Zugang zu Kundendaten, die im 
Rahmen der von Proalpha bereitgestellten Lö-
sungen vorhanden sind, gewähren muss, damit 
die Fremd-Applikationen miteinander kommuni-
zieren können. Proalpha wird den Zugang zu 
Kundendaten im Rahmen der Nutzung von 
Fremd-Applikationen und den erforderlichen 

Umgang des Zugangs erst nach vorheriger 
schriftlicher Abstimmung (Textform ausrei-
chend) mit dem Kunden ermöglichen. Es wird 
klargestellt, dass die Auswahl, die Beschaffung, 
die Administration des Zugangs, die Nutzung 
und der Betrieb von Fremd-Applikationen aus-
schließlich durch den Kunden erfolgen. Als 
Fremd-Applikationen im Sinne dieser Regelung 
sind auch alle von Salesforce.com oder deren Zu-
lieferer/Partner bereitgestellten Applikationen 
zu verstehen.  

 Der Kunde hat für den Fall, dass er eine Fremd-
Applikation einsetzt, die auf in der Lösung von 
Proalpha gespeicherte Kundendaten zugreift, 
alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um 
den angemessenen Schutz von Kundendaten in 
den Lösungen von Proalpha und den Zugang 
dazu zu sichern, insbesondere dadurch, dass er 
die hierfür erforderlichen vertraglichen Verein-
barungen mit dem Anbieter von Fremd-Applika-
tionen trifft. Der Kunde verpflichtet sich, einem 
solchen Anbieter von Fremd-Applikationen die 
Haftung aufzuerlegen für die von Letzterem zu 
vertretende Offenlegung, Modifikation oder Lö-
schung von Kundendaten oder die Verletzung 
von Datenschutzpflichten bezogen auf die in der 
Lösung von Proalpha gespeicherten Kundenda-
ten, zu denen ein Zugang durch die Fremd-Ap-
plikationen besteht.  

 Der Kunde erkennt an, dass Proalpha zu einem 
solchen Anbieter von Fremd-Applikationen nicht 
in einem Vertragsverhältnis steht und ein Anbie-
ter von Fremd-Applikationen nicht als Unterauf-
tragnehmer oder als weiterer Auftragsverarbei-
ter im Sinne von Art. 28 Abs. 2 DSGVO von Proal-
pha anzusehen ist. Proalpha ist daher nicht für 
die nach geltenden Gesetzen durch den Zugriff 
eines Anbieters von Fremd-Applikationen er-
folgte Offenlegung, Modifikation, Beschädigung, 
für die Verletzung von Pflichten eines Anbieters 
von Services oder den Verlust sowie die Lö-
schung von Kundendaten verantwortlich, die in 
den Lösungen von Proalpha gespeichert sind.  

 Services-Merkmale, die direkt mit Google-Ser-
vices kommunizieren, erfordern die ständige 
Verfügbarkeit der Anwendungsprogramm-
Schnittstelle („API“) von Google und des zur Ver-
wendung mit den Services vorgesehenen 
Google-Programms. Wenn Google Inc. die 
Google-API oder das Google-Programm nicht 
mehr zu angemessenen Bedingungen für die Lö-
sung zur Verfügung stellt, kann Proalpha das An-
gebot solcher Services-Merkmale einstellen, 
ohne dass der Kunde Anspruch auf Bereitstel-
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lung vergleichbarer Services, Anspruch auf Kos-
tenerstattungen, Gutschriften oder einen sonsti-
gen Ausgleich hat. 

6. Nutzungsrechte 
 Vorbehaltlich der im Rahmen dieser AGB aus-

drücklich gewährten beschränkten Rechte behält 
sich Proalpha alle Rechte und Ansprüche an den 
Lösungen sowie an sonstigen im Rahmen der 
Vertragsanbahnung und Vertragsdurchführung 
überlassener Unterlagen einschließlich aller da-
mit zusammenhängenden Rechte an geistigem 
Eigentum vor. Soweit die Rechte Dritten zu-
stehen, verfügt Proalpha über entsprechende Li-
zenz- und/oder Nutzungsrechte. 

 Dem Kunden und seine verbundenen Unterneh-
men (mit mehr als 50% Eigentumsanteil) werden 
im Rahmen des Vertrages nur die hierin aus-
drücklich genannten und zeitlich auf die Dauer 
des Angebots beschränkten, nicht ausschließli-
chen Rechte gewährt, die er benötigt, um die Lö-
sungen nach Maßgabe des vereinbarten Nut-
zungsumfangs, insbesondere dem Umfang der 
bestehenden Benutzer-Abonnements, zu nut-
zen.  

 Sofern Proalpha dem Kunden im Rahmen der Lö-
sung von Dritten (Fremdanbietern) erstellte Ser-
vices, Software oder Daten (z. B. Kartendaten) zur 
Verfügung stellt, bestimmen sich die Nutzungs-
rechte nach den Lizenz- und Nutzungsbedin-
gungen des Dritten. Diese werden dem Kunden 
auf Wunsch zur Verfügung gestellt, sofern die 
vertraglichen Regelungen zwischen dem Drittan-
bieter und Proalpha dies zulassen. 

 Soweit nicht ausdrücklich nach geltenden Geset-
zen gestattet oder mit SERVICE 1 abweichend 
vereinbart, darf der Kunde 

a. keine abgeleiteten Werke auf der 
Grundlage der in der Lösung enthalte-
nen Software und/oder Applikationen 
erstellen, 

b. keine Teile oder Inhalte der Lösung be-
arbeiten, modifizieren, kopieren, fra-
men oder spiegeln; es sei denn, es han-
delt sich um das Kopieren oder Framen 
in eigenen Intranets des Kunden oder 
auf andere Weise für dessen eigene in-
terne geschäftliche Zwecke, oder es 
handelt sich um Handlungen, die zur 
Aufrechterhaltung der vertragsgemä-
ßen Nutzung erforderlich sind und die 
Proalpha trotz Aufforderung des Kun-
den nicht erbracht hat, 

c. kein Reverse Engineering der in der Lö-
sung enthaltenen Software und/oder 
Applikationen vornehmen; die Dekom-
pilierung ist nur im Rahmen von § 69g 
UrhG zulässig und soweit Proalpha er-
forderliche Schnittstelleninformationen 
nicht zur Verfügung stellt und  

d. nicht auf die Lösung zugreifen, um: 

(1) ein Konkurrenzprodukt zu entwi-
ckeln oder 

(2) Features und/oder Funktionen 
oder andere Leistungs- und/oder Ge-
staltungsmerkmale der in der Lösung 
enthaltenen Software und/oder, Appli-
kationen zu kopieren. 

(5) Im Verhältnis zwischen Proalpha und dem 
Kunden ist der Kunde alleiniger Inhaber aller 
Rechte und Ansprüche an sämtlichen Kunden-
daten. 

(6)  Proalpha steht es frei, Anregungen, Ver-
besserungsvorschläge, Empfehlungen oder 
sonstige Resonanz des Kunden einschließlich 
einzelner Benutzer in Bezug auf die Lösung auf-
zugreifen und in die Lösung zu integrieren und 
so geschaffene Ergebnisse ohne Einschränkung 
zu verwerten.  

(7) Das Nutzungsrecht schließt die Steuerung 
von externen Mitarbeitern (Servicepartnern) 
und sonstigen Ressourcen mit ein, sofern diese 
von dem Kunden autorisiert sind, Serviceaufga-
ben für oder im Auftrag des Kunden zu über-
nehmen und soweit hierfür die erforderlichen 
Benutzer-Abonnements vom Kunden erworben 
werden. Der Kunde hat in einem solchen Fall 
der Nutzungseinräumung zu gewährleisten, 
dass der Servicepartner die Nutzungsbestim-
mungen – wie sie sich aus diesen AGB und dem 
Vertrag ergeben – uneingeschränkt einhält. Der 
Kunde haftet gesamtschuldnerisch für Verstöße 
der Servicepartner. Proalpha ist berechtigt, bei 
einem Verstoß gegen eine der Nutzungsbestim-
mungen durch einen Servicepartner, die weitere 
Nutzungseinräumung an diesen zu untersagen. 

7. Vergütung 
 Proalpha berechnet dem Kunden die Vergütung 

jährlich im Voraus, wobei die Nettopreise zuzüg-
lich der gesetzlichen Umsatzsteuer in Rechnung 
gestellt werden und Zahlungen vom Kunden 
ohne Abzug innerhalb von dreißig (30) Kalender-
tagen nach Rechnungsstellung zu leisten sind. 

 Die Gebühren für Benutzer-Abonnements wer-
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den nach Monatszeiträumen berechnet. Für Be-
nutzer-Abonnements, die innerhalb eines Mo-
natszeitraumes nachbestellt werden, wird das 
erstmalige Abonnemententgelt für diesen Mo-
nat voll und anschließend auf der Grundlage der 
im betreffenden Abonnement-Zeitraum verblei-
benden Monatszeiträume berechnet. Der Nut-
zungszeitraum endet am Ende der Abonnement-
laufzeit. 

 Gebühren gelten für die jeweils bestellten Lösun-
gen und nicht für den Umfang der tatsächlichen 
Nutzung. Die Anzahl von erworbenen Benutzer-
Abonnements kann im Laufe des im Angebot an-
gegebenen Abonnement-Zeitraumes nicht re-
duziert werden. 

8. Vertragsdauer 
 Der Vertrag wird mit Vertragsschluss wirksam. 

Wenn nichts anderes vereinbart hat er eine initi-
ale Laufzeit bis zum 31.12. des 2. Jahres der Ver-
tragslaufzeit . Danach verlängert er sich automa-
tisch um ein weiteres Jahr, wenn er nicht mit ei-
ner Frist von sechs Monaten zum Ende der Ver-
tragslaufzeit gekündigt wird. 

 Benutzer-Abonnements beginnen an dem in 
dem jeweiligen Angebot angegebenen Anfangs-
datum und es gelten Laufzeit und Kündigungs-
frist dieser AGB, sofern in dem jeweiligen Ange-
bot nichts anderes angegeben ist. Die Laufzeit 
verlängert sich automatisch um jeweils zwölf (12) 
Monate, sofern nicht eine Partei der anderen 
sechs (6) Monate vor Ablauf der jeweiligen Lauf-
zeit die Kündigung schriftlich mitteilt. Die or-
dentliche Kündigung ist während der Laufzeit 
oder eines Verlängerungszeitraumes ausge-
schlossen. 
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